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Arbeitnehmer-Kooperative
und die Gewerkschaften
Rita Rhodes

Eine interessante Entwicklung in der Diskussion über mehr
Arbeitnehmerbeteiligung in der britischen Industrie ist das zunehmende
Interesse an Arbeitnehmer-Kooperativen.
Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Eine wachsende Zahl von
Arbeitnehmern fühlt sich von der Unpersönlichkeit grosser
Unternehmen abgestossen und möchte selbst ihr Arbeitsleben stärker
bestimmen können. Andere streben nach Ausbau des
Gemeineigentums, zweifeln aber an der Tunlichkeit weiterer Verstaatlichungen

grösseren Ausmasses und halten Kooperativen für eine
ansprechendere Form, da sie mehr unmittelbare Beteiligung gestatten.
Ganz allgemein ist das Interesse an Kooperativen gestiegen.
In Grossbritannien hat sich dieses Interesse auch im Gesetz
niedergeschlagen. 1976 wurde das Gesetz zur Förderung des Industriellen
Gemeineigentums verabschiedet, das Mittel für die Entwicklung von
Arbeitnehmer-Kooperativen verfügbar macht und Anfang 1978
wurde die gesetzliche Grundlage für ein Amt zur Förderung von
Kooperativen geschaffen.
Aus Privatinitiative ist vor allem die Bewegung für Industrielles
Gemeineigentum hervorgegangen, die viel zur Durchsetzung des
erwähnten Gesetzes getan hat; ihr finanzielles Gegenstück ist die
Finanzgesellschaft für Industrielles Gemeineigentum. Auch haben
sich mehrere unabhängige Regionalausschüsse zur Förderung von
Arbeitnehmer-Kooperativen gebildet, und zwar in Gebieten mit
besonders hoher Arbeitslosigkeit, die sie durch Gründung von Kooperativen,

vor allem jugendlicher Arbeitsloser, zu bekämpfen suchen.
Der erste derartige Ausschuss entstand in Schottland. Schottland
krankt heute noch an den Folgen der Industriellen Revolution und
leidet überdies an starker struktureller Arbeitslosigkeit. In besonders

darniederliegenden Gebieten hatten Gemeinden und
Sozialarbeiter bereits versucht, durch Gründung von Kooperativen Abhilfe
zu schaffen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Der schottische
Ausschuss, in dem auch die Gewerkschaften vertreten sind, wurde
im Februar 1977 gegründet, um solche Bemühungen zu fördern und
weitere Kooperativen ins Leben zu rufen.
Inzwischen hat der Ausschuss bereits viel aus Erfahrungen gelernt.
Besonders bemerkenswert ist dabei die Erkenntnis der wichtigen
Rolle der Gewerkschaften. Sie sollten zum Beispiel imstande sein,
Situationen zu identifizieren, in denen es zur Bildung von
Arbeitnehmer-Kooperativen kommen kann. Nahe liegt der Gedanke natürlich

im Falle von Massenentlassungen. Zu seinem Bedauern ist der
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Ausschuss zu dem Schluss gekommen, dass gerade diese Situation

kein günstiger Ausgangspunkt für Kooperativen ist. Ein
Unternehmen, das sich bereits in Schwierigkeiten befindet, dürfte kaum
bloss dadurch zu retten sein, dass es seine Form ändert und zur
Kooperative wird. Insbesondere lässt eine derartige Lage den
Arbeitnehmern nicht genügend Zeit, sich über all die Konsequenzen der
Umstellung auf eine Kooperative klar zu werden.
Während also eine Entlassungssituation gewöhnlich für einen
geordneten Übergang nicht genügend Zeit lässt, liegen die Dinge bei
einer Geschäftsumstellung anders. Solche Fälle sind unterschiedlicher

Art. Ein grosses Unternehmen möchte etwa einen Tochterbetrieb

abstossen, oder ein Privatunternehmer, der sich zur Ruhe
setzen will, wird sein Geschäft vielleicht lieber seinerBelegschaft
verkaufen als dritten Interessenten. Durch ihre Mitglieder können
Gewerkschaften von einer solchen bevorstehenden Umstellung Wind
bekommen. Auch können sie in ihrer Bildungsarbeit bei der Schulung

und Orientierung der Mitglieder helfen, die von der Umstellung
eines Geschäfts vom Privat- auf Gemeineigentum betroffen sind.
Eine Geschäftsumstellung bietet einen weiteren Vorteil, der einer
völlig neuen Arbeitnehmer-Kooperative oft fehlt, nämlich eine
funktionsfähige Kapitalstruktur. Die Arbeitnehmer können zunächst
Schwierigkeiten haben, genügend Mittel aufzubringen, um das
Unternehmen zu erwarben, doch gibt es in verschiedenen Ländern
Möglichkeiten, ihnen hierbei zu helfen. Jedenfalls aber sind diese
Probleme nicht so gross wie bei einem völlig neuen Unternehmen.
Eine neue Kooperative wird auf finanzielle Hilfe angewiesen sein, um
so mehr, wenn ihre Mitglieder vorher arbeitslos waren und wenn sie
in eine kapitalintensive Industrie einzutreten sucht. Auch hier könnten

die Gewerkschaften helfen, entweder indem sie über Genossenschafts-

oder Gemeinwirtschaftsbanken den Betreffenden Mittel
zuleiten oder indem sie zu selbstfinanzierenden Darlehenskassen, die
zur Förderung bestimmter Gruppen von Kooperativen gegründet
werden, beisteuern. Es lässt sich ja das Argument vertreten, dass es
besser für Gewerkschaften ist, ihre Mittel in gemeinwirtschaftlichen
als in privaten Unternehmen zu investieren.
Durch Investierung in Arbeitnehmer-Kooperativen könnten
Gewerkschaften möglicherweise ihren eigenen Mitgliedern helfen, denn von
dem derzeitigen entsetzlichen Stand der Arbeitslosigkeit sind ja
auch viele Gewerkschafter betroffen. Ja, Gewerkschaften könnten
durchaus erwägen, hier noch aktiver einzugreifen, indem sie
Mitglieder, die beschäftigungslos sind, positiv bei der Einrichtung von
Arbeitnehmer-Kooperativen unterstützen.

55


	Arbeitnehmer-Kooperative und die Gewerkschaften

